
Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das Friedhofs-, 
Bestattungs- und Leichenwesen 

vom 15. Juni 2021 
 
Stand:  01.07.2021 

 
 
Aufgrund des § 49 des Bestattungsgesetzes vom 5. November 2003 
(Amtsbl. S. 2929), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Januar 2021 
(Amtsbl. I S. 226) verordnet das Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie: 
 
 

§ 1 
Genehmigungsverfahren zur Anlegung oder Erweiterung von 

Friedhöfen und privaten Bestattungsplätzen 
 
(1) Der Antrag auf Genehmigung zur Anlegung oder Erweiterung von 
Friedhöfen (§ 4 Absatz 1 des Bestattungsgesetzes) oder privaten Bestat-
tungsplätzen (§ 5 Absatz 1 des Bestattungsgesetzes) ist bei dem Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie einzureichen. Dies kann 
auch in elektronischer Form erfolgen. 

(2) 1Aus dem Genehmigungsantrag müssen sich mindestens ergeben: 
1. die Bezeichnung des Grundstücks nach dem Grundbuchblatt, 
2. die Nummern der Flurstücke und ihre Begrenzung nach dem Liegen-
schaftskataster, 
3. die Lage und Begrenzungen der Bestattungsplätze, 
4. die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem vorgesehenen Grundstück 
und auf den benachbarten Grundstücken unter Angabe ihrer Nutzung, 
5. die Festsetzungen aus Bebauungsplänen oder sonstigen städtebauli-
chen Satzungen über die Art angrenzender Baugebiete, 
6. die festgesetzten Baulinien, Baugrenzen oder Bebauungstiefen, 
7. die Bodenbeschaffenheit und die Eignung des vorgesehenen Geländes, 
8. die Stellungnahme des zuständigen Gesundheitsamtes über Lage, Bo-
denbeschaffenheit, Wasserverhältnisse und Bewertung der Eignung für 
Sarg- und Urnenbeisetzungen, einschließlich der Festlegung einer nach-
vollziehbaren Bemessung der Ruhezeit, 
9. der Beschluss der Vertretungskörperschaft der antragstellenden Ge-
meinde über die Neuanlage oder Erweiterung des Friedhofs, 
10. gegebenenfalls Nachweise über die Verfügungsberechtigung über das 
vorgesehene Grundstück (Grundbuchauszug, Kaufvertrag, Auflassung; ka-
tastermäßige Unterlagen), 
11. Baupläne geplanter aufstehender Gebäude sowie 
12. der Entwurf der Friedhofssatzung. 
2Bei Friedhöfen von Einrichtungen des Landes sowie von Religionsgemein-
schaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, ist vor einer 



Genehmigung zudem das Einvernehmen der am baurechtlichen Verfahren 
beteiligten Behörden hinsichtlich baurechtlicher Anforderungen und be-
stattungsrechtlicher Grundsätze herzustellen. 
 
(3) Stellungnahmen der einzelnen Fachbehörden, die im Rahmen eines 
baurechtlichen Verfahrens angefordert wurden, können, soweit sie der ak-
tuellen Situation noch entsprechen, dem Antrag beigefügt werden. 
 

§ 2 
Verfahren zur Erstattung des Vermögensnachteils sowie der Kos-
ten für die Erhaltung der Gräber der Angehörigen der Bundeswehr 

nach § 6a Bestattungsgesetz 
 

(1) Der Friedhofsträger ist verpflichtet, auf schriftlichen Antrag der Ange-
hörigen die Erhaltung des Ehrengrabes der Bundeswehr zu gewährleisten, 
wenn die durch die Bundeswehr sichergestellte Nutzungszeit abgelaufen 
ist und das Ehrengrab aus der privaten Pflege der Angehörigen entlassen 
werden soll. 

(2) Dem Friedhofsträger sind auf dessen Antrag die Kosten des insoweit 
erwachsenden Vermögensnachteils von der zuständigen Behörde zu er-
statten. Die Antragstellung kann auch in elektronischer Form erfolgen. 

(3) Dem Antrag sind insbesondere folgende Nachweise beizufügen: 
1. die Dokumentation der Kennzeichnung als Ehrengrab, 
2. der Antrag der Angehörigen auf Übernahme der Erhaltung des Grabes, 
3. die gültige Friedhofsgebührensatzung sowie 
4. die Originalbelege zur Rechnungslegung über ortsüblich notwendige Er-
haltungsmaßnahmen (bauliche Leistungen, gärtnerische Leistungen, Mate-
rialkosten). 
(4) Die Abrechnung erfolgt für das jeweilige Wirtschaftsjahr. 
 

§ 3 
Genehmigungsverfahren zum Betrieb einer Feuerbestattungsan-

lage 
 
(1) 1Der Antrag auf Genehmigung einer Feuerbestattungsanlage (§ 11 Ab-
satz 1 des Bestattungsgesetzes) ist beim Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie schriftlich einzureichen. 2Das Verfahren nach 
§ 11 des Bestattungsgesetzes kann auch über eine einheitliche Stelle im 
Sinne des Gesetzes über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Saar-
land (EA-Gesetz Saarland) abgewickelt werden. 3Es gelten die Bestimmun-
gen zum Verfahren über die einheitliche Stelle nach den §§ 71a bis 71e 
des Saarländischen Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie über die Geneh-
migungsfiktion nach § 42a des Saarländischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes. 4Dem Antrag sind mindestens beizufügen: 
1. ein Nachweis über die Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Bestim-
mungen beim Betrieb der Anlage, 
2. eine die Abläufe der Feuerbestattung normierende Betriebsordnung, 



3. ein Lageplan, 
4. eine Baubeschreibung, 
5. eine detaillierte Beschreibung bezüglich der würdigen Ausgestaltung der 
Feuerbestattungsanlage und des Grundstücks gemäß § 9 des Bestattungs-
gesetzes sowie 
6. der Nachweis der Einholung des baurechtlichen und bestattungsrechtli-
chen Einvernehmens mit der Gemeinde. 
5Stellungnahmen der einzelnen Fachbehörden, die im Rahmen eines bau-
rechtlichen Verfahrens erfolgt sind, können dem Antrag beigefügt werden. 
6Die fachliche Stellungnahme des zuständigen Gesundheitsamtes hinsicht-
lich des Betriebs der Feuerbestattungsanlage ist dem Antrag beizufügen. 

(2) 1Bauliche und technische Änderungen an Feuerbestattungsanlagen 
sind dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie mit ei-
ner Beschreibung der Maßnahme rechtzeitig vor Baubeginn schriftlich an-
zuzeigen. 2Sie unterliegen hinsichtlich bestattungsrechtlicher Grundsätze 
ebenfalls dem Genehmigungserfordernis. 

(3) 1Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Anlage oder deren Be-
trieb den in den nachfolgenden Absätzen 5 bis 8 niedergelegten speziellen 
Erfordernissen oder den in § 9 des Bestattungsgesetzes statuierten allge-
meinen Anforderungen nicht Rechnung trägt. 2Eine erteilte Genehmigung 
kann jederzeit bei Nichtbeachtung dieser Bestimmungen oder Nichteinhal-
tung von Auflagen schriftlich widerrufen werden. 

(4) 1Der Träger der Feuerbestattungsanlage hat eine geeignete und zuver-
lässige Person als verantwortliche Leiterin oder verantwortlichen Leiter zu 
bestimmen und dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Fa-
milie sowie dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt zu benennen. 2Jede 
Änderung in der Leitungsverantwortlichkeit ist gleichfalls unverzüglich den 
zuständigen vorgenannten Behörden schriftlich anzuzeigen. 

(5) 1Das Verfahren zum Betrieb der Feuerbestattungsanlage und der Ab-
lauf der Feuerbestattung sind durch eine Betriebsordnung zu regeln. 
2Diese sowie erforderliche Änderungen der Betriebsordnung sind dem Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie gleichfalls schrift-
lich zur Genehmigung vorzulegen. 

(6) Sowohl für die Aufbewahrung von Leichen bis zur Einäscherung als 
auch für Leichenöffnungen, welche bei Leichen, die der Einäscherung zu-
geführt werden sollen, notwendig sind, müssen in der Feuerbestattungs-
anlage hierzu vorgesehene und geeignete Leichenaufbewahrungsräume 
vorhanden sein. 

(7) Sollen auch Bestattungsfeierlichkeiten durchgeführt werden, müssen 
auch hierfür geeignete, nur diesem Zweck dienende Räume zur Verfügung 
stehen. 
 

§ 4 
Durchführung und Dokumentation der Leichenschau 

 



(1) 1Die leichenschauende Ärztin/Der leichenschauende Arzt hat die Lei-
chenschau unverzüglich und sorgfältig durchzuführen. 2Das Ausmaß der 
Untersuchung der Leiche richtet sich dabei nach den Umständen des Ein-
zelfalls. 3Grundsätzlich sind alle Körperregionen einschließlich der Körper-
öffnungen wie zum Beispiel Mund, Nase, Ohren, Augen, Genitalbereich, 
insbesondere auch der Rücken und die behaarte Kopfhaut der komplett 
entkleideten Leiche, zu inspizieren. 

(2) 1Die Leichenschau ist in der Regel am Ort des Todeseintritts oder der 
Leichenauffindung durchzuführen. 2Unter besonderen Bedingungen wie 
1. dem Vorliegen eines nicht natürlichen Todes, 
2. dem Tod in der Öffentlichkeit oder 
3. dem Fehlen unbedingt erforderlicher Voraussetzungen für die Durchfüh-
rung der Leichenschau (wie ausreichende Beleuchtung; Unabhängigkeit 
von Witterungsverhältnissen oder Ähnlichem) 
kann die Leiche im Einvernehmen mit der zuständigen Polizeibehörde an 
einen Ort verbracht werden, an dem eine sorgfältige Leichenschau mög-
lich ist. 

(3) 1Die Todesbescheinigung nach § 8 darf erst ausgestellt werden, wenn 
an der Leiche sichere Anzeichen des Todes festgestellt werden. 2Als solche 
gelten: 
1. Totenflecke, 
2. Leichenstarre, 
3. Fäulniserscheinungen, 
4. mit dem Leben unvereinbare körperliche Zerstörungen, 
5. der Nachweis der Kriterien des Hirntodes entsprechend den Empfehlun-
gen der Bundesärztekammer sowie 
6. die Erfolglosigkeit der Reanimation nach hinreichend langer Dauer. 

(4) 1Die Feststellung der Todeszeit hat in der Regel durch die Beurteilung 
der Totenflecke, der Leichenstarre, der Rektalmessung der Körpertempe-
ratur, gegebenenfalls des idiomuskulären Wulstes und des Fäulniszustan-
des der Leiche zu erfolgen. 2Bei Auffindung einer Leiche, deren genauer 
Todeszeitpunkt nicht oder nicht mehr bestimmbar ist, ist der ungefähre 
Zeitpunkt des Todes anzugeben. 3Ist auch eine Angabe zum ungefähren 
Todeszeitpunkt nicht oder nicht mehr möglich, ist der Zeitraum anzuge-
ben, in dem der Tod eingetreten ist. 4Hierbei ist neben dem Tag und der 
Uhrzeit der Auffindung der Leiche möglichst auch der Zeitpunkt anzuge-
ben, an dem die Person mit Sicherheit noch gelebt hat. 5Auch kann im Fall 
der Feststellung des Todeszeitraums diese mit einer kurzen Beschreibung 
der für die Schätzung des Todeszeitraums ausschlaggebenden Befunde 
dokumentiert werden. 

(5) 1Findet der zur Leichenschau zugezogene Arzt im Rahmen der Leichen-
schau Anhaltspunkte dafür, dass der Tod durch Selbsttötung, durch Unfall, 
durch strafbare Handlung oder durch sonstige Einwirkung von außen her-
beigeführt worden ist oder hätte herbeigeführt worden sein können, ist in 
der Todesbescheinigung die Todesart „nicht natürlicher Tod“ anzugeben. 
2Ist dem leichenschauenden Arzt die Klärung der Todesart nicht möglich, 



weil einerseits keine Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod er-
kennbar sind, aber andererseits eine eindeutige Todesursache fehlt, ist in 
der Todesbescheinigung die Todesart „ungeklärt“ anzugeben. 
 

§ 5 
Kennzeichnung von Leichen 

 
(1) Ergeben sich im Rahmen der Leichenschau Anhaltspunkte dafür, dass 
die/der Verstorbene an einer meldepflichtigen oder einer ähnlich gefährli-
chen Krankheit gelitten hat, die durch den Umgang mit der Leiche weiter-
verbreitet werden kann, oder besteht auch nur der Verdacht einer solchen 
Erkrankung, so hat die Ärztin/der Arzt dafür zu sorgen, dass die Leiche 
entsprechend gekennzeichnet wird. 

(2) Die Pflicht zur Kennzeichnung liegt bei den Bestatterinnen und Bestat-
tern. 

(3) 1Die Leiche ist mittels gut sichtbaren Hinweisschildes „Vorsicht - Infek-
tionsgefahr“ zu versehen. 2Zusätzlich ist der Sarg mit einem Hinweisschild 
„Nicht öffnen“ zu versehen. 
 

§ 6 
Schutzmaßnahmen bei Ansteckungsgefahr durch den Umgang mit 

Leichen 
 

(1) War die/der Verstorbene bei ihrem/seinem Tod an einer meldepflichti-
gen übertragbaren Krankheit erkrankt, deren Erreger beim Umgang mit 
der Leiche übertragen werden können, oder besteht der Verdacht einer 
solchen Erkrankung, so gilt unbeschadet der nach dem Infektionsschutz-
gesetz angeordneten Schutzmaßnahmen darüber hinaus Folgendes: 
1. Personen, die mit der Leiche in Berührung kommen, müssen Schutz-
handschuhe, Überkleider oder Schürzen aus Einmalmaterial bzw. persönli-
che Schutzausrüstung tragen, die nach beendeter Tätigkeit sachgerecht zu 
entsorgen sind. Bei notwendig zu verrichtenden aerosol- und tröpfchenge-
nerierenden Maßnahmen soll die Schutzausrüstung daneben auch partikel-
filtrierende Halbmasken (Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder 
höherer Standards) und einen Augen- und Gesichtsschutz umfassen. 
2. Vor dem Verlassen des Totenzimmers ist eine sachgerechte Desinfek-
tion durchzuführen. Desinfektionen von Händen, Haut, Instrumenten und 
Flächen sind mit geeigneten Mitteln und Verfahren zur Inaktivierung von 
Krankheitserregern vorzunehmen. Insoweit ist das Umfüllen von Instru-
menten- und Flächendesinfektions- sowie Reinigungsmitteln nur in einen 
bestimmungsgemäßen Aufbewahrungsbehälter zulässig. Ein Umfüllen von 
Hände- und Hautdesinfektionsmitteln dagegen ist nicht zulässig. Über ge-
eignete Desinfektions- und Sterilisationsmaßnahmen berät das Gesund-
heitsamt. Dieses kann auch die Verwendung bestimmter Desinfektionsmit-
tel und -verfahren anordnen. 
3. Die Leiche darf nicht gewaschen, rasiert, frisiert oder umgekleidet wer-
den. Ist dies aus wichtigem Grund erforderlich, so darf dies nur mit 



Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der von ihm 
vorgeschlagenen Vorsichtsmaßnahmen geschehen. 
4. Die Leiche ist unverzüglich in ein mit desinfizierender Lösung getränk-
tes Tuch einzuhüllen. Besteht dabei bereits die Gefahr einer Infektion in-
folge der Freisetzung virushaltiger Partikel durch das Ausscheiden von Ae-
rosolen, so soll der/dem Verstorbenen zudem eine mit desinfizierender Lö-
sung getränkte Mund-Nasen-Bedeckung angelegt werden. Hinsichtlich der 
hierfür zu verwendenden geeigneten Mittel gilt Nr. 2 entsprechend. 
5. Die Leiche ist sodann unverzüglich einzusargen und in eine öffentliche 
Leichenhalle zu überführen. Der Sarg muss auch bei Beförderungen inner-
halb der Gemeinde den Anforderungen des § 35 des Bestattungsgesetzes 
entsprechen. 
6. Ist eine öffentliche Leichenhalle nicht vorhanden oder kann die Leiche 
nicht in eine andere Leichenhalle oder einen Leichenraum überführt wer-
den, so muss sie in einem besonderen Raum aufbewahrt werden, der für 
diese Zeit ausschließlich diesem Zweck dienen darf. 
7. Der Sarg darf ausnahmslos nur mit der Erlaubnis der Ortspolizeibe-
hörde des Aufbewahrungsortes geöffnet werden. Sie hört zuvor das örtlich 
zuständige Gesundheitsamt. 
8. Die Bestattung in einer oberirdischen Grabkammer ist in diesem Fall 
nicht zulässig. 

(2) Die in Absatz 1 Nummern 4 bis 6 genannten Maßnahmen dürfen erst 
getroffen werden, wenn eine Ärztin/ein Arzt den Tod festgestellt hat. 

(3) Die Ärztin/Der Arzt, die/der die Leichenschau vornimmt, hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Bestatterin/der Bestatter und die Personen, die 
sich in der Umgebung der Leiche bis zu ihrer Überführung aufhalten, auf 
die Ansteckungsgefahr und die gebotene Vorsicht hingewiesen werden. 
 

§ 7 
Vorläufiger Totenschein 

 
(1) Notärztinnen und Notärzte im Rettungsdienst sowie Ärztinnen und 
Ärzte im ärztlichen Bereitschaftsdienst sind nach Maßgabe des § 14 Absatz 
3 des Bestattungsgesetzes nicht zur Leichenschau verpflichtet, haben aber 
den Tod festzustellen und das Formular des vorläufigen Totenscheins 
(Muster nach Anlage 1) schriftlich auszustellen. 

(2) 1Das Blatt 1 des vorläufigen Totenscheins dient als Grundlage für die 
in der Folge notwendige Ausstellung der Todesbescheinigung nach § 8 Ab-
satz 1 Satz 1 durch die leichenschauende Ärztin/den leichenschauenden 
Arzt. 2Es ist dazu der oder dem Bestattungspflichtigen zur Verfügung zu 
stellen. 3Ist eine Zurverfügungstellung an die/den Bestattungspflichtigen 
aus tatsächlichen Gründen nicht möglich, ist jedenfalls sicherzustellen, 
dass ein Formular in Papierform bei der Leiche verbleibt. 

(3) 1Das Vorliegen eines vorläufigen Totenscheins berechtigt im Fall eines 
natürlichen Todes zur Überführung der Leiche in eine Leichenhalle. 2Wur-
den in dem vorläufigen Totenschein Anhaltspunkte für einen nicht 



natürlichen Tod oder für eine ungeklärte Todesart dokumentiert, so ist das 
Blatt 1 des vorläufigen Totenscheins den zuständigen Ermittlungsbehörden 
schriftlich zu übermitteln. 3Insoweit gilt Absatz 2 Satz 3 entsprechend. 
4Die zuständigen Ermittlungsbehörden bzw. die die rechtsmedizinische 
Sektion durchführende Institution übermitteln das Blatt 1 des vorläufigen 
Totenscheins zusammen mit dem Blatt 1 der Todesbescheinigung nach 
Abschluss des Ermittlungsverfahrens schließlich schriftlich dem zuständi-
gen Gesundheitsamt des Sterbeorts. 

(4) Das Blatt 2 des vorläufigen Totenscheins ist als Doppel für die Unterla-
gen der Ärztin oder des Arztes bestimmt, die oder der den Tod festgestellt 
hat. 
 

§ 8 
Todesbescheinigung 

 
(1) 1Die die Leichenschau durchführenden Ärztinnen und Ärzte haben das 
Formular der Todesbescheinigung (Muster nach Anlage 2) nach Maßgabe 
des § 16 Absätze 1 und 2 des Bestattungsgesetzes schriftlich zu erstellen. 
2Ausnahmen hiervon gelten lediglich für Notärztinnen und Notärzte im 
Rettungsdienst oder Ärztinnen und Ärzte im ärztlichen Bereitschaftsdienst 
nach Maßgabe des § 7 Absatz 1. 

(2) Die Todesbescheinigung umfasst: 
1. als nicht vertraulichen Teil 
a) das Blatt A zur Vorlage beim Standesamt und 
b) das Blatt B zur Vorlage bei der Ortspolizeibehörde (im Fall der Feuerbe-
stattung) oder zur Vorlage bei der Friedhofsverwaltung 
2. als vertraulichen Teil 
a) das Blatt 1 zur Vorlage beim Gesundheitsamt, 
b) das Blatt 2 für das weitere Verfahren (Durchführung der zweiten Lei-
chenschau) und 
c) das Blatt 3 als Doppel für die leichenschauende Ärztin/den leichen-
schauenden Arzt. 

(3) 1Die Blätter A und B sowie das Blatt 2 der Todesbescheinigung sind 
von der leichenschauenden Ärztin/dem leichenschauenden Arzt der oder 
dem Bestattungspflichtigen (§ 23 Absatz 1 des Bestattungsgesetzes) zur 
Verfügung zu stellen. Das Blatt 2 ist dabei in ein Kuvert zu verschließen, 
auf dem neben dem Namen der oder des Verstorbenen auch der Vermerk 
„Vertraulicher Teil der Todesbescheinigung“ anzubringen ist. 2Bei der 
Übermittlung elektronischer Dokumente ist bei der Übermittlung des For-
mulars des Blattes 2 eine Verschlüsselung sicherzustellen. 3Ist eine Über-
gabe der Formulare an die Bestattungspflichtige oder den Bestattungs-
pflichtigen aus tatsächlichen Gründen oder bei der Übermittlung elektroni-
scher Dokumente aus technischen Gründen nicht möglich, ist jedenfalls si-
cherzustellen, dass die Formulare der vorgenannten Blätter der Todesbe-
scheinigung in Papierform bei der Leiche verbleiben. 



(4) 1Im Fall einer Erdbestattung ist das Blatt A von der oder dem Bestat-
tungspflichtigen dem Standesamt zur Beurkundung des Sterbefalls und 
das Blatt 2 zur späteren Weitergabe an das Gesundheitsamt nach Maß-
gabe des Absatzes 10 zur Verfügung zu stellen. 2Bei der Übermittlung 
elektronischer Dokumente ist bei der Übermittlung des Blattes 2 eine Ver-
schlüsselung sicherzustellen. 3Das Blatt B ist der Friedhofsverwaltung auf 
deren Verlangen von der oder dem Bestattungspflichtigen zur übergeben 
oder elektronisch zu übermitteln. 

(5) 1Im Fall einer Feuerbestattung sind von der oder dem Bestattungs-
pflichtigen das Blatt A dem Standesamt zur Beurkundung des Sterbefalls 
und das Blatt B sowie das Blatt 2 der Ärztin oder dem Arzt, die oder der 
die zweite Leichenschau durchführt, zu übergeben oder, unter Sicherstel-
lung einer Verschlüsselung hinsichtlich des Blattes 2, elektronisch zu über-
mitteln. 2Nach der Durchführung der zweiten Leichenschau legt die oder 
der Bestattungspflichtige die Bescheinigung über die zweite Leichenschau 
sowie das Blatt B und das Blatt 2 der Ortspolizeibehörde des Einäsche-
rungsortes zur Genehmigung der Feuerbestattung vor oder übermittelt 
diese in elektronischer Form. 3Bei der Übermittlung des elektronischen Do-
kuments des Blattes 2 ist eine Verschlüsselung sicherzustellen. 

(6) 1Bedarf die oder der die Leichenschau durchführende Ärztin/durchfüh-
rende Arzt gegebenenfalls zur abschließenden Klärung der Todesursache 
der Hinzuziehung weiterer Informationen und Unterlagen, so hat dies/die-
ser nach Klärung des Sachverhalts das Blatt 2 unverzüglich der oder dem 
Bestattungspflichtigen in einem verschlossenen Kuvert zur Verfügung zu 
stellen oder verschlüsselt elektronisch zu übermitteln. 2Ist die Überlassung 
oder elektronische Übermittlung an die bestattungspflichtige Person aus 
tatsächlichen oder technischen Gründen nicht möglich, so ist sicherzustel-
len, dass ein Formular des Blattes 2 bei der Leiche verbleibt. 

(7) 1Das Blatt 1 ist von der leichenschauenden Ärztin oder dem leichen-
schauenden Arzt in einem verschlossenen Kuvert, auf dem der Vermerk 
„Vertrauliche Arztsache“ anzubringen ist, unverzüglich an das für den 
Sterbeort zuständige Gesundheitsamt zu leiten. 2Bei der Übermittlung ei-
nes elektronischen Dokuments ist eine Verschlüsselung sicherzustellen. 
3Das Gesundheitsamt prüft seinerseits unverzüglich die ärztlichen Anga-
ben der eingehenden Todesbescheinigungen. 4Soweit erforderlich, sind die 
Angaben durch Rückfragen zu ergänzen. 5Ergänzungen seitens des Ge-
sundheitsamtes sind als solche kenntlich zu machen. 

(8) Das Blatt 3 ist als Doppel für die Unterlagen der Ärztin oder des Arztes 
bestimmt, die oder der die Todesbescheinigung ausgestellt hat. 

(9) 1Liegen Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod vor oder ist die 
Todesart ungeklärt, sind die Blätter A und B sowie die Blätter 1 und 2 der 
Todesbescheinigung nicht den Bestattungspflichtigen zu überlassen. 
2Diese sind vielmehr bis zum Abschluss der Ermittlungen durch die zu-
ständigen Behörden bei der Leiche zu belassen und deren Verfügbarkeit 
zugunsten der Ermittlungsbehörden ist sicherzustellen. 3Bei Sicherstellung 
der notwendigen Verschlüsselung kann die Übermittlung der Dokumente 



an die zuständigen Ermittlungsbehörden auch in elektronischer Form ge-
schehen. 4Im Fall eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens ist 
nach Beendigung der Untersuchungen das Blatt 1 von den Ermittlungsbe-
hörden oder von der die rechtsmedizinische Sektion durchführenden Insti-
tution direkt dem zuständigen Gesundheitsamt des Sterbeorts zuzuleiten. 
5Dies kann auch elektronisch erfolgen. 6Das Obduktionsergebnis ist in den 
Blättern 1 und 2 der Todesbescheinigung einzutragen oder gegebenenfalls 
durch je ein ergänzendes Blatt der Todesbescheinigung beizuheften. 7Ein 
Hinweis auf das ergänzende Blatt ist in diesen Fällen auf der Todesbe-
scheinigung anzubringen. 8Im Übrigen gilt Absatz 3 entsprechend. 

(10) 1Das Standesamt übersendet das Blatt A und soweit vorhanden das 
Blatt 2 bis zum fünften Werktag des Folgemonats an das für den Sterbeort 
zuständige Gesundheitsamt. 2Diese Datenübermittlung hat elektronisch zu 
erfolgen, soweit oder sobald die technischen Voraussetzungen hierfür ge-
schaffen sind. 3Die Übermittlung erfolgt auf elektronischem Wege durch 
die Nutzung des Datenaustauschformats X-Personenstand. 4Werden die 
Daten elektronisch übermittelt, sind nach Übermittlung die Originale in Pa-
pierform durch das Standesamt zu vernichten. 

(11) 1Das Gesundheitsamt übersendet bis zum zehnten Werktag des Fol-
gemonats die nach § 2 Absatz 6 des Bevölkerungsstatistikgesetzes vom 
20. April 2013 (BGBl. I S. 826), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Ge-
setzes vom 18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2639), erforderlichen Daten an 
das Landesamt für Zentrale Dienste zur Auswertung. 2Diese Datenüber-
mittlung hat mittels strukturierter Datensätze elektronisch zu erfolgen, so-
weit oder sobald die technischen Voraussetzungen hierfür geschaffen sind. 
3Bei der elektronischen Übermittlung ist ein dem Stand der Technik ent-
sprechendes Verschlüsselungsverfahren zu verwenden. 4Bis dahin kann 
das Gesundheitsamt die erforderlichen Daten mittels einer amtlichen Foto-
kopie des Blattes 1 an das Landesamt für Zentrale Dienste zur Auswer-
tung übersenden. 5Das Landesamt für Zentrale Dienste vernichtet die Ko-
pie nach erfolgter Auswertung. 6Die Originale des Blattes 1 und gegebe-
nenfalls ergänzende Unterlagen der Todesbescheinigung sind vom Ge-
sundheitsamt gemäß § 16 Absatz 4 des Bestattungsgesetzes 30 Jahre auf-
zubewahren. 7Die Frist beginnt mit Ablauf des Sterbejahres. 8Eine Archi-
vierung kann auch in elektronischer Form erfolgen. 9Hierbei ist sicherzu-
stellen, dass eine nachträgliche Veränderung der elektronischen Form des 
Originals ausgeschlossen und eine Sicherheitskopie der elektronisch archi-
vierten Daten erstellt wurde. 10Danach können die Originale in Papierform 
vernichtet werden. 11Bei der elektronischen Archivierung gelten hinsicht-
lich der Aufbewahrungsfrist die Sätze 6 und 7 entsprechend. 

 
§ 9 

Bescheinigung über die zweite Leichenschau 
 
(1) Nach Durchführung der zweiten Leichenschau ist eine Bescheinigung 
nach Maßgabe des in der Anlage eingeführten Formulars 3 schriftlich aus-
zustellen. 



(2) Die Bescheinigung über die zweite Leichenschau ist bei allen Feuerbe-
stattungen auszustellen, unabhängig vom Einäscherungsort. 

(3) Wird die Leichenschau von einer Ärztin oder einem Arzt eines die 
rechtsmedizinische Sektion durchführenden Instituts im Rahmen eines 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens durchgeführt, bedarf es 
keiner zweiten Leichenschau mehr. 

(4) Für die Durchführung der zweiten Leichenschau gilt § 4 Absatz 1 ent-
sprechend. 
 

§ 10 
Leichenpass 

 

(1) Der Leichenpass wird schriftlich von der Ortspolizeibehörde der Ge-
meinde ausgestellt, in deren Gebiet die Leichenbeförderung beginnt. 

(2) 1Als Leichenpass zur Beförderung von Leichen wird das Formular der 
Anlage 4 eingeführt. 2Neben dem Formular der Anlage 4 können auch For-
mulare verwendet werden, die den Erfordernissen des internationalen Lei-
chentransports entsprechen. 

(3) 1Das Formular des Leichenpasses muss folgende Angaben enthalten: 
1. Name und Vorname der/des Verstorbenen, 
2. Geschlecht, Geburtsdatum und Geburtsort, 
3. Sterbedatum, Sterbeort und Todesursache, 
4. Beförderungsmittel, 
5. Absendeort, Beförderungsweg und Bestimmungsort. 
2Bei Beförderungen in das Ausland muss der Leichenpass zusätzlich fol-
genden Vermerk tragen: 
„Da diese Leichenbeförderung ordnungsgemäß genehmigt ist, werden alle 
Staaten, auf deren Hoheitsgebiet die Beförderung stattfinden soll, gebe-
ten, den Transport frei und ungehindert passieren zu lassen.“ 
3Dieser Vermerk und der zum Verständnis der sonstigen Angaben vorge-
sehene Text sind in englischer und französischer Sprache zu wiederholen, 
die Todesursache soll ebenfalls in englischer und französischer Sprache o-
der im WHO-Zahlenkodex für die internationale Klassifizierung der Krank-
heiten angegeben werden. 4Falls die Todesursache aus Gründen der ärztli-
chen Schweigepflicht nicht offen angegeben werden soll, ist eine ärztliche 
Bescheinigung mit Angabe der Todesursache unter strenger Wahrung da-
tenschutzrechtlicher Belange beizufügen. 
 

§ 11 
Leichenwagen 

 
(1) Leichenwagen (§ 37 des Bestattungsgesetzes) müssen würdig gestal-
tet sein. 

(2) Der Laderaum muss 
1. umschlossen, verschließbar und vom Fahrerraum getrennt sein, 



2. so beschaffen sein, dass evtl. aus einem Sarg austretende Flüssigkeit 
nicht in das Freie gelangt, 
3. eine Befestigungsvorrichtung für den Sarg enthalten und 
4. einschließlich aller Einbauten abwaschbar sowie für eine Desinfektion 
geeignet sein. 

(3) Eine Desinfektion und Reinigung des Laderaums ist immer erforderlich, 
wenn aus dem Sarg Flüssigkeit ausgetreten ist. 

(4) Bei Vorliegen oder Verdacht einer Ansteckungsgefahr beim Umgang 
mit der Leiche muss, ungeachtet weiterer erforderlicher Schutzmaßnah-
men nach dem Infektionsschutzgesetz, eine Desinfektion des Laderaums 
nach Maßgabe des § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 erfolgen. 
 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 48 Absatz 2 Nummer 1 des Bestat-
tungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 5 eine entsprechende Leiche oder den Sarg nicht oder nicht 
richtig kennzeichnet, 
2. entgegen § 6 Schutzmaßnahmen bei Ansteckungsgefahr nicht oder 
nicht richtig anwendet, 
3. das in den §§ 7 und 8 festgelegte Verfahren zur Dokumentation und In-
formation nicht oder nicht richtig einhält, 
4. eine Leiche ohne Bescheinigung über die zweite Leichenschau gemäß § 
9 Absatz 2 oder nach § 9 Absatz 3 innerhalb oder außerhalb der Bundes-
republik Deutschland einer Feuerbestattung zuführt, 
5. einen Leichenwagen nutzt, der nicht dem § 11 Absätze 1 und 2 ent-
spricht, 
6. entgegen § 11 Absätze 3 und 4 die Desinfektion des Laderaums nicht 
oder nicht richtig vornimmt. 

(2) § 48 Absätze 3 und 4 Satz 1 des Bestattungsgesetzes gelten entspre-
chend. 
 

§ 13 
Schriftform 

 
Sieht diese Rechtsverordnung für die Verfahren die Schriftform vor, so 
gelten insoweit die diesbezüglichen Vorschriften des Saarländischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes. 
 

§ 14 
Übergangsvorschrift 

 
Bis sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Rechtsverordnung können die 
nach §§ 4 und 5 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das 
Friedhofs-, Bestattungs- und Leichenwesen (Bestattungsverordnung - 



BestattVO -) vom 20. April 2004 (Amtsbl. I S. 902), zuletzt geändert 
durch die Verordnung vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. I S. 418), über Anlage 
1 und 2 eingeführten Formulare in der beschriebenen Form weiterverwen-
det werden. 
 

§ 15 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Rechtsverordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Bestattungsverordnung vom 20. April 2004 
(Amtsbl. S. 902), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 13. Juni 
2018 (Amtsbl. I S. 418), außer Kraft. 
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